
  

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

für PoC-Schnelltests im Testzentrum Flachsmeer der Gemeinde 

Westoverledingen 

 

1. Vertragsschluss und Grundsätzliches 

Ein Dienstleistungsvertrag kommt erst durch Bestätigung der Bestellung/Anforderung durch 

die Gemeinde Westoverledingen zustande. Die Gemeinde Westoverledingen darf sich zur 

Abwicklung der Personen bedienen, die von ihr dazu eingesetzt werden.  

2. Vergütung 

Die Durchführung erfolgt auf Grundlage von § 4a der Verordnung zum Anspruch auf Testung 

in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-

Testverordnung – TestV) vom 8. März 2021 und ist für den Kunden kostenlos.  

3. Information zu PoC-Tests  

Bei den PoC-Tests als In-Vitro-Diagnostika handelt es sich um zugelassene und bei dem 

BfArM gelistete Medizinprodukte. Die PoC-Tests weisen unterschiedliche Sensitivitäten und 

Spezifitäten sowie unterschiedliche Limit-of-Detection auf. Die Gemeinde Westoverledingen 

weist ausdrücklich darauf hin, dass es mit allen Tests falsch-positive und falsch-negative 

Meldungen geben kann und somit auch bei allen Testergebnissen keine 100%-ige Sicherheit 

gewährt werden kann.  

4. Haftungsbegrenzung 

Die Gemeinde Westoverledingen haftet im Rahmen der gesetzlichen Regelungen. Eine 

Haftung für die Korrektheit des Testergebnisses oder darauf zurückzuführende Schäden wird 

nicht übernommen, bzw. nur im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.  

5. Datenschutz  

Im Rahmen der Vertragsdurchführung verarbeiten und speichert die Gemeinde 

Westoverledingen personenbezogene Daten gemäß den einschlägigen 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen.  

Sonstige Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt 

auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Sollten einzelne Bestimmungen dieses 

Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder 

undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt.  
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Datenschutzbestimmungen 

Ihre Daten werden mit dem Zweck der Eindämmung der Pandemie sowie zu Abrechnungs- und 

Prüfzwecken erhoben und verarbeitet. Im Folgenden informieren wir Sie gem. Art. 13 DSGVO über den 

Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten im Zuge der Testung. 

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie des Datenschutzbeauftragten  

Verantwortlich für die Datenerhebung ist die Gemeinde Westoverledingen, Bahnhofstr. 18, 26810 

Westoverledingen (04955/9330, info@westoverledingen.de).   

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der o.g. Adresse oder unter: 

datenschutzbeauftragter@westoverledingen.de.  

Genutzte Datenkategorien und Quelle der Daten  

Für die Durchführung der Tests erheben wir personenbezogene Daten von Ihnen. Hierzu gehören 

zunächst Namensdaten, Kontaktdaten und ihr Geburtsdatum. Nach Durchführung des Tests verarbeiten 

wir zudem die Information, ob eine Infektion bei Ihnen festgestellt wurde. Hierbei handelt es sich um ein 

Gesundheitsdatum gem. Art. 4 Nr. 15 DSGVO. 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur von Ihnen beauftragten Durchführung der Testung 

auf das Coronavirus sowie zur Einhaltung gesetzlicher Meldepflichten gegenüber Behörden, die sich 

aus dem Infektionsschutzgesetz ergeben. 

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind daher die Erfüllung 

unserer vertraglichen Verpflichtungen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO sowie für die Verarbeitung von 

Gesundheitsdaten (Zustellung Ihres Testergebnisses per Bestätigung/Mail/App) Ihre schriftliche 

Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO in Verbindung mit Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO. Zur Wahrung 

unserer gesetzlichen Meldepflichten bei positiven Testungen, z.B. gegenüber dem Gesundheitsamt, 

verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO in Verbindung mit Art. 

9 Abs. 2 lit. i DSGVO sowie § 6 Abs. 1 Nr. 1 lit. t IfSG und geben Ihre Daten an das zuständige 

Gesundheitsamt weiter. 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Innerhalb unserer Organisation werden Ihre personenbezogenen Daten nur von Abteilungen und 

Personen verarbeitet, die für die Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten erforderlich sind. Zur Erfüllung 

unserer vertraglichen Leistungen bzw. zur Wahrung von gesetzlichen Pflichten geben wir 

personenbezogene Daten im erforderlichen Fall an weitere Empfänger weiter. Hierzu zählen: LADR 

GmbH MVZ Nord-West, Gesundheitsamt Landkreis Leer, Kassenärztliche Vereinigung. 

Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn der Zweck, für den sie erhoben werden, erfüllt 

ist oder wegfällt und keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht.  

Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: Auskunftsrecht über die zu 

Ihrer Person gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung unrichtiger 

personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO), das Recht auf Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO), ggf. 

das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Diese Rechte können Sie innerhalb der 

gesetzlichen Voraussetzungen ausüben.  

Widerrufsmöglichkeit bei Einwilligung 

Eine erteilte datenschutzrechtliche Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch 

diesen nicht berührt. Im Falle eines Widerrufs ist eine Durchführung der Testung ggfs. nicht möglich. 
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